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SE-Verfahren zur Arbeitnehmerbeteiligung 
Nach der formellen Veröffentlichung des von den 
Gründerunternehmen angenommenen Plans zur 

Gründung einer SE, einschließlich der Satzung der SE; 
Bildung eines BVG 

 
Das BVG nimmt keine 

Verhandlungen auf oder bricht 
solche ab (R3.6)? 

+ erfordert 2/3-Mehrheit 
+ Umwandlung: nicht anwendbar, 

wenn Mitbestimmung in 
Gründerunternehmen 

fondatrices 

Gründung 
einer SE 

Arbeitnehmer
beteiligung 
gemäß nat. 

Gesetze 
(einschl. EBR-

Richtl.) 

JA 

Vereinbarung zur Arbeitnehmerbeteiligung zwischen BVG und 
Gründerunternehmen innerhalb von 6/12 Verhandlungsmonaten? 

erfordert absolute Mehrheit im BVG (R3.4) 
keine Anforderungen an Inhalt, außer: 

+ Umwandlung: alle Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung müssen 
aufrechterhalten werden (R4.4) 

+ „Minderung der Mitbestimmung“: 2/3-Mehrheit im BVG, wenn sich 
Mitbestimmung auf mindestens 25% (Verschmelzung)/50% (Holding & 

Tochtergesellschaft) erstreckt (R3.4) 

Mitbestimmung in einem der 
Gründerunternehmen (R7.2)? 

 

Schwellenwerte bei Mitbestimmung erreicht? 
Mitbestimmung erstreckt sich auf 25% 

(Verschmelzung) oder 50% 
(Holding/Tochtergesellschaft) des Personals (R7.2) 

 Hauptversammlungen der Gründerunternehmen mit 
dem Recht zur Annahme und Ablehnung der 

Vereinbarung? 
Gilt nur bei Verschmelzung und Holding (V23.2/32.6) 

 

Keine 
SE 

 

BVG bittet um Mitbestimmung (R7.2)? 

Gründerunternehmen beschließen 
Fortsetzung (R7.1)? 

 
Gründerunternehmen beschließen 

Fortsetzung (R7.1)? 
 

Gründung 
einer SE 

Anwendung 
der 

Vereinbarung 

Gründung einer SE 
Anwendung der 

Auffangregelung, 
ausschl. Mitbestimmung 

Keine SE 
 

Gründung 
einer SE 

Anwendung der 
Auffangregelung

, einschl. 
Mitbestimmung 

 

Keine 
SE 

 


